
  

 
Allgemeine Geschäftsbedingungen der Second IT Store GmbH im folgenden Second - IT genannt /  
Stand 22.02.2012 
 
 
1. Allgemeines 
Unsere Lieferungen, Leistungen und Angebote erfolgen ausschließlich aufgrund dieser allgemeinen 
Geschäftsbedingungen. 
Sie gelten auch für alle künftigen Lieferungen, Leistungen und Angebote, auch wenn die Geltung nicht 
noch einmal ausdrücklich vereinbart worden ist.  
 
Entgegenstehende Einkaufsbedingungen unserer Kunden finden keine Anwendung. 
Geschäfts- bzw. Einkaufsbedingungen unserer Kunden und Lieferanten widersprechen wir ausdrücklich. 
Vor und bei Abschluss des Vertrages getroffene Nebenabreden bedürfen in jedem Fall zu ihrer 
Wirksamkeit unseres schriftlich erklärten Einverständnisses. 
 
 
2. Angebot und Vertragsabschluss 
Unsere Angebote können bis zur Übergabe der Kaufsache jederzeit von uns widerrufen werden.  

Angebote und Bestellungen unserer Kunden werden durch schriftliche Auftragsbestätigung oder durch 
Auslieferung der bestellten Sache von uns angenommen.  

Angaben in Katalogen, Prospekten, Anzeigen, Internetseiten und anderen Veröffentlichungen von uns 
sind unverbindlich.  
 

3. Preise und Zahlungsbedingungen 
Unsere Preise gelten inklusive der in der Bundesrepublik Deutschland gültigen gesetzlichen 
Mehrwertsteuer, zuzüglich Verpackungs-, Versand- und Transportkosten.  

Aufrechnungen sind nur mit Gegenforderungen zulässig, die unbestritten oder rechtskräftig festgestellt 
sind. Dem Käufer steht kein Zurückbehaltungsrecht wegen bestrittener Gegenforderungen oder 
Gegenforderungen aus einem anderen Vertragsverhältnis zu.  

Wir sind ungeachtet anderweitiger Bestimmungen des Käufers berechtigt, seine Zahlungen zunächst auf 
ältere Schulden, dann auf gegebenenfalls bereits entstandene Kosten, dann auf Zinsen und zuletzt auf 
die Hauptforderung anzurechnen.  

Der Kaufpreis ist sofort bei Abholung bzw. Anlieferung der Ware 
gegen Nachnahme zur Zahlung in bar fällig. Abweichende Zahlungsbedingungen bedürfen einer 
gesonderten schriftlichen Vereinbarung. 
 
Vereinbarte Skonti werden nicht gewährt, sofern sich der Kunde mit der Zahlung von früheren 
Lieferungen in Verzug befindet. 
Gerät der Kunde in Verzug, ist die Second-IT berechtigt nach vorheriger Mahnung die Ware 
zurückzunehmen, ggf. dem Betrieb des Kunden zu betreten und die Ware wegzunehmen. Die Second-IT 
ist berechtigt, dem Kunden die Wegschaffung der Ware zu untersagen, bis der Kaufpreis beglichen ist. 
Werden dem Verkäufer nach Vertragsschluss Tatsachen, insbesondere Zahlungsverzug hinsichtlich 
früherer Lieferungen bekannt, die nach pflichtgemäßem kaufmännischen Ermessen darauf schließen 
lassen, dass der Kaufpreisanspruch durch mangelnde Leistungsfähigkeit des Käufers gefährdet wird, 
sind wir berechtigt, unter Setzung einer angemessenen Frist, vom Käufer nach unserer Wahl Zug --- um - 
Zug --- Zahlung, entsprechende Sicherheiten oder Vorauskasse zu verlangen und im Weigerungsfalle 
vom Vertrag zurückzutreten, wobei die Rechnungen für bereits erfolgte Teillieferungen sofort fällig 
gestellt werden. 
 

 
 
 



 
 

 
 
 
4. Lieferzeiten, Sonderposten, Re-Marketing-Ware 
Lieferfristen und --- Termine sind nur verbindlich, wenn sie durch die Second-IT schriftlich bestätigt sind. 
Lieferfristen beginnen ab deren Bestätigung zu laufen. 

Liefer- und Leistungsstörungen aufgrund höherer Gewalt oder infolge von Arbeitskämpfen, 
behördlichen Eingriffen, Betriebsstörungen, Materialbeschaffungs- und 
Energieversorgungsschwierigkeiten oder sonst unvorhersehbaren außergewöhnlichen oder 
unverschuldeten Umständen, jeweils gleichgültig, ob diese Umstände in unserem Unternehmen oder 
bei unseren Unterlieferanten eintreten, verlängert die Lieferzeit um die Dauer der Behinderung. Hiervon 
nicht erfasst sind die Fälle, in denen wir unsere terminliche Verpflichtung trotz Vorhersehbarkeit dieser 
Umstände eingegangen sind oder mögliche oder zumutbare Maßnahmen zur Verhinderung oder 
Abwendung der Leistungsstörung nicht ergriffen haben oder in denen die Behinderung selbst von uns 
verschuldet ist. Entsprechend den vorgenannten Bestimmungen sind die genannten Umstände auch 
dann nicht von uns zu vertreten, wenn sie während eines bereits vorliegenden Verzuges eintreten. Auf 
diese Bestimmungen können wir uns nur berufen, wenn wir dem Kunden den Eintritt und die 
voraussichtliche Dauer solcher Störungen unverzüglich mitteilen.  

Im Falle der Unmöglichkeit der Lieferung unseren Zulieferanten sind wir berechtigt innerhalb von drei 
(3) Tagen nach deren Kenntnis vom Vertrag zurückzutreten.  

Wenn dem Kunden wegen einer Verzögerung, die von uns zu vertreten ist, ein Schaden erwächst, so ist 
er zum Schadenersatz berechtigt. Die Höhe des Schadens ist begrenzt auf ein (1) Prozent für jede volle 
Woche des Verzuges - einzelne Tage bruchteilig -, höchstens fünf (5) Prozent des Vertragswertes.  

Bei allen Sonderposten (Re-Marketing-Ware) erfolgt Lieferung stets nur, solange der Vorrat reicht, ist der 
Vorrat erschöpft, gilt die Leistung der Second-IT als unmöglich und entbindet die Second-IT von der 
Lieferverpflichtung. Wir werden den Kunden baldmöglichst über die Nichtverfügbarkeit der Ware 
unterrichten und Gegenleistungen baldmöglichst erstatten. Weitergehende Ansprüche können nicht 
geltend gemacht werden. 
 
 
5. Gefahrenübergang und Abnahme 
Die Second-IT verkauft grundsätzlich nur an Selbstabholer. Jegliche Leistungen, die über die 
Bereitstellung zur Abholung hinausgehen sind reine Gefälligkeit. Hierauf besteht weder ein Anspruch 
noch übernimmt die Second-IT irgendeine Haftung. 
Verladung und Versand der Ware erfolgen unversichert ( Ausnahme Paketversand ) auf Gefahr des 
Empfängers. Die Gefahr geht auf den Kunden über mit der Mitteilung der Abholbereitschaft, spätestens 
mit Bereitstellung der Ware. 
Der Abschluss einer Speditionstransportversicherung obliegt grundsätzlich dem Kunden. 
Die Second-IT schließt für den Kunden (Ausnahme Selbstabholer) --- ohne dass hierzu eine Verpflichtung 
besteht --- eine Transportversicherung ab. Die Kosten trägt der Kunde (Ziffer 3). 
Teillieferungen sind in zumutbaren Umfang zulässig. 
Der Kunde hat die Pflicht, die bestellte Ware abzunehmen, sofern diese nicht mit offenbaren 
technischen Mängeln behaftet ist. Verweigert der Kunde die Abnahmen der bestellten Ware, so kann die 
Second-IT dem Kunden schriftlich eine angemessene Nachfrist setzen, mit der Erklärung, dass die 
Second-IT nach Ablauf der Frist die Vertragserfüllung ablehnt. Nach erfolglosem Ablauf der Nachfrist 
sind wir berechtigt, durch schriftliche Erklärung vom Vertrag zurückzutreten oder Schadensersatz zu 
verlangen. Der Setzung einer Nachfrist bedarf es nicht, wenn der Kunde die Abnahme ernsthaft und 
endgültig verweigert oder offenkundig ist, dass er auch innerhalb der Nachfrist zur Zahlung des 
Kaufpreises nicht im Stande ist. 
Stehen uns wegen Nichtabnahme der Ware durch den Kunden Schadenersatzansprüche zu, so können 
wir fünfzehn (15) Prozent der Auftragssumme vom Kunden als Schadenersatz verlangen. Hiervon 
unberührt bleibt das Recht des Kunden, einen geringeren Schaden nachzuweisen. 
 
 
 
 



 
 
 
 
6. Eigentumsvorbehalt 
Die an uns gelieferte Ware bleibt bis zum vollständigen Ausgleich aller --- auch künftiger --- Forderungen 
des Verkäufers nebst Zinsen und Kosten dessen uneingeschränktes Eigentum.  
Bei laufender Rechnung sichert das vorbehaltene Eigentum die Saldenforderung des Verkäufers. 

 
 

7. Gewährleistung /Transportschäden 
Der Kunde ist verpflichtet, die Ware sofort bei Empfang auf etwaige Transportschäden zu untersuchen 
und diese dem Anlieferer (Post, UPS, Spedition usw.) anzuzeigen. Ein späterer Einwand wird nicht mehr 
anerkannt. 
Der Kunde ist verpflichtet, die gelieferte Ware unverzüglich auf offensichtliche Mängel, die einem 
durchschnittlichen Kunden ohne weiteres auffallen, zu untersuchen. Dies gilt auch hinsichtlich der 
Vollständigkeit der Lieferung. Offensichtliche Mängel sind innerhalb von einer Woche nach Lieferung 
schriftlich zu rügen. Bei Verletzung der Untersuchungs- und Rügeobliegenheit gilt die Ware in Ansehung 
des betreffenden Mangels als genehmigt. Die für Kaufleute geltenden Untersuchungs- und 
Rügeobliegenheiten gem. § 377 HGB bleiben hiervon unberührt. 
Die offerierte Ware ist grundsätzlich von gebrauchter Natur, es sei denn es ist ausdrücklich anders 
angegeben. Der Verkauf gebrauchter Sachen erfolgt gegenüber Verbrauchern unter einer 
Gewährleistungsfrist von einem Jahr ab Übergabe der Ware. Gegenüber Kunden, die nicht 
Verbraucher sind, ist eine Gewährleistung ausgeschlossen. Der Ausschluss gilt nicht für das Fehlen  
einer zugesicherten Eigenschaft, das arglistige Verschweigen eines Mangels oder falls und soweit eine 
selbständige Garantie gegeben wurde. 
Bei Geräten, welche von uns mit einem Sicherheitsetikett versehen sind, erlischt jeglicher Anspruch  
auf Gewährleistung, wenn dieses entfernt bzw. gebrochen wurde. 
Die Gewährleistung im Falle der Übernahme einer Gewährleistung für die Beschaffenheit der Ware 
oder im Falle des arglistigen Verschweigens eines Mangels bleibt von den vorstehenden Regelungen 
unberührt. Gleiches gilt für die Vorschriften der §§ 478, 479 BGB zum Rückgriff des Unternehmers 
gegen den Lieferanten. 
Soweit ein Gewährleistungsausschluss nicht greift gilt: Liegt ein Mangel der Ware vor, so sind wir nach 
unserer Wahl zur Nachbesserung oder zur Ersatzlieferung berechtigt. In diesem Fall hat der Kunde die 
Second-IT zur Mitteilung aufzufordern, ob eine Nachbesserung oder Nachlieferung erfolgen wird.  
Die Second-IT teilt dies dem Kunden baldmöglichst mit. Der Kunde ist nur berechtigt, vom Vertrag 
zurückzutreten oder die Herabsetzung des Kaufpreises zu verlangen, wenn er nach dieser Mitteilung  
der Second-IT eine angemessene Frist zur Nachbesserung oder Nachlieferung gesetzt hat und diese 
erfolglos abgelaufen ist oder die Second-IT Nachbesserung oder eine Ersatzlieferung verweigert. 
Ansprüche können nur anerkannt werden, wenn die Originalverpackung mit den Original- 
Versandaufklebern und das defekte Gerät selbst vorgelegt werden. 
 
 
8. Schadensersatzansprüche 
Schadens- und Aufwendungsersatzansprüche ( nachfolgend Schadensersatzansprüche ) gegen uns, 
sowie gegenüber unserer Erfüllungs- und Verrichtungsgehilfen, gleich aus welchen Rechtsgrund , 
insbesondere wegen Verletzung von Pflichten aus einem Schuldverhältnis und aus unerlaubter 
Handlung, insbesondere auch für indirekte oder Folgeschäden sind ausgeschlossen. Dies gilt nicht, 
soweit zwingend gehaftet wird, insbesondere bei Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit. 
Der Schadensersatzanspruch für die Verletzung wesentlicher Vertragspflichten ist jedoch auf den 
vertragstypischen, vorhersehbaren Schaden begrenzt. 
Soweit Schadensersatzansprüche gegen uns, unsere Erfüllungs- und Verrichtungsgehilfen bestehen, 
verjähren diese binnen eines Jahres nach Lieferung der Geräte, sofern die Ansprüche nicht auf Vorsatz 
oder grober Fahrlässigkeit beruhen. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
9. Servicebedingungen 
Zur Prüfung ihrer Ansprüche ist eine Kopie der Kaufrechnung notwendig. Erbringen Sie diesen 
Nachweis nicht, erhalten Sie die Ware gegen eine Bearbeitungsgebühr unfrei zurück. Bei fehlenden 
Hersteller- und oder Identifizierungsetiketten verfallen jegliche Garantieansprüche des Kunden. 
Fehlerbeschreibung : 
Bei Geräten, die ohne genaue Fehlerbeschreibung ( „defekt‘‘ oder „zur Reparatur‘‘ ist nicht ausreichend) 
bei uns eintreffen hat die Second-IT das Recht der Wahl zwischen Durchführung einer 
kostenpflichtigen Fehlerdiagnose oder der unreparierten Rücksendung gegen eine Bearbeitungsgebühr 
entsprechend unserer Preisliste. 
 

 
 
Unberechtigte Beanstandungen  
Im Falle unberechtigter Beanstandungen (kein Fehler feststellbar, Bedienungsfehler) 
wird die Ware gegen eine Bearbeitungsgebühr entsprechend unserer Preisliste zurückgeschickt oder 
eine Gutschrift abzgl. der entstandenen Unkosten erstellt. 
 
Transportkosten  
Die Kosten für den Transport und Versicherung von berechtigt beanstandeter Ware an die Second-IT 
trägt der Absender. Bei unfreien Anlieferungen wird die Annahme verweigert. 
 
 
10. Erfüllungsort, Gerichtsstand und anzuwendendes Recht 
Für diese Geschäftsbedingungen und die gesamten Rechtsbeziehungen zwischen der Second-IT und 
dem Kunden / Lieferanten gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland. Die Anwendung des UN-
Kaufrechts ist ausgeschlossen. 
Ist der Kunde/Lieferant Kaufmann und gehört der Abschluss des Vertrages zum Betrieb seines 
Handelsgewerbes, ist Erfüllungsort für Lieferung und Zahlung Mainhardt. Für sämtliche gegenwärtigen 
und künftigen Ansprüche aus der Geschäftsverbindung mit Kaufleuten ist ausschließlicher Gerichtsstand 
Schwäbisch Hall. Der gleiche Gerichtstand gilt, wenn der Kunde keinen allgemeinen Gerichtsstand im 
Inland hat, nach Vertragsabschluss seinen Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt aus dem Inland 
verlegt oder seinen Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthaltsort zum Zeitpunkt der Klageerhebung nicht 
bekannt ist. 
 
 
11. Datenschutz 
Die Second-IT ist berechtigt, bezüglich der Geschäftsverbindung oder im Zusammenhang mit dieser 
erhaltene Daten über den Käufer, gleich ob diese vom Käufer oder von Dritten stammen, im Sinne des 
Bundesdatenschutzgesetzes zu speichern und zu verarbeiten. Dieser Hinweis ersetzt die Mitteilung 
gemäß Bundesdatenschutzgesetz, dass persönliche Daten über den Kunden mittels EDV gespeichert und 
weiterverarbeitet werden. 
 
 
12. Schlussbestimmungen 
Falls einzelne Bestimmungen dieser Geschäftsbedingungen unwirksam oder undurchführbar sein sollten 
oder Lücken enthalten, wird dadurch die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt. Die 
Parteien verpflichten sich, eine Vereinbarung zu treffen, die dem Gewollten am nächsten kommt. 


